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20320
20323

Gesetz 
zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

sowie des Landesreisekostengesetzes und über 
die Gewährung einer Energiepreispauschale 

für Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

sowie des Landesreisekostengesetzes und über 
die Gewährung einer Energiepreispauschale 

für Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger

Vom 8. November 2022

20320

Artikel 1
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 524) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.  Dem § 71b Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

  „§  43 Absatz  5 Satz  3 fi ndet entsprechende Anwen-
dung.“

2.  Die Anlage 12 erhält die aus dem Anhang 1 zu diesem 
Gesetz ersichtliche Fassung.

3.  Die Anlage 18 erhält die aus dem Anhang 2 zu diesem 
Gesetz ersichtliche Fassung.

4.  Die Anlage 12 erhält die aus dem Anhang 3 zu diesem 
Gesetz ersichtliche Fassung.

5.  Die Anlage 13 erhält die aus dem Anhang 4 zu diesem 
Gesetz ersichtliche Fassung.

Artikel 2
Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Die Anlage 18 des Landesbesoldungsgesetzes vom 14. 
Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, ber. S.  642), das zuletzt 
durch Artikel  1 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird aufgehoben. 

Artikel 3
Änderung des Landesreisekostengesetzes

In §  5 Absatz  1 des Landesreisekostengesetzes vom 1. 
Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1367) wird nach Satz 1 fol-
gender Satz eingefügt:

„Für Dienstreisen im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 
zum 31. Dezember 2024 beträgt die Wegstreckenentschä-
digung 35 Cent je Kilometer, für zweirädrige Kraftfahr-
zeuge und Fahrräder 23 Cent je Kilometer.“

20323

Artikel 4
Gesetz über die Gewährung einer Energiepreispauschale 
für nordrhein-westfälische Versorgungsempfängerinnen 

und Versorgungsempfänger
(Energiepreispauschale-Sonderzahlungsgesetz – EPP-

SZG NRW)

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Gewährung einer einmaligen 
steuerpfl ichtigen Energiepreispauschale für die Empfän-
gerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen nach 
§ 2 Nummer 1 und 2 des Landesbeamtenversorgungsge-
setzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), 
das zuletzt durch Artikel  7 des Gesetzes vom 25. März 
2022 (GV. NRW. S. 389) geändert worden ist, des Landes, 

der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts.

(2) Entpfl ichtete Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer stehen den Empfängerinnen und Empfängern von 
Versorgungsbezügen nach Absatz  1 gleich; für die An-
wendung dieses Gesetzes gelten ihre Bezüge als Ruhege-
halt.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und ihre Verbände sowie für Eh-
renbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie für ehrenamt-
liche Richterinnen und Richter.

§ 2

Anspruchsvoraussetzungen

(1) Berechtigte nach §  1 erhalten eine einmalige Ener-
giepreispauschale in Höhe von 300 Euro, wenn ihnen am 
1. Dezember 2022 ein entsprechender Anspruch auf Ver-
sorgungsbezüge zugestanden hat, sie zu diesem Zeit-
punkt einen Wohnsitz im Inland hatten und kein Aus-
schlusstatbestand nach § 4 vorliegt. 

(2) Die Energiepreispauschale bleibt bei der Berechnung 
sonstiger Bezüge oder sonstiger Leistungen unberück-
sichtigt. Bei der Anwendung von Anrechnungs-, Kür-
zungs- und Ruhensvorschriften gilt sie nicht als Er-
werbseinkommen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für vergleichbare Energiepreispauschalen, die aufgrund 
anderer Gesetze an Personen im Ruhestand gewährt 
werden. 

(3) Der die Energiepreispauschale auszahlende Träger 
nach § 3 Satz 1 prüft vor der Zahlung ausschließlich auf-
grund der ihm rechtzeitig bekannt gewordenen Tatsa-
chen das Vorliegen von Ausschlusstatbeständen. Die 
Zahlung der Energiepreispauschale steht unter dem Vor-
behalt der Rückforderung, soweit nachträglich Tatsachen 
bekannt werden, nach denen ein Anspruch nach Absatz 1 
aufgrund einer der in §  4 genannten Ausschlusstatbe-
stände nicht besteht. § 64 Absatz 2 des Landesbeamten-
versorgungsgesetzes fi ndet entsprechende Anwendung.

§ 3

Zahlungsweise

Der Anspruch auf Gewährung der Energiepreispau-
schale richtet sich gegen den Dienstherrn, gegen den die 
oder der Berechtigte zum Stichtag 1. Dezember 2022 An-
spruch auf Versorgungsbezüge im Sinne des § 2 Absatz 1 
hatte. Die Auszahlung soll möglichst im Dezember 2022 
erfolgen.

§ 4

Ausschlusstatbestände

(1) Die Energiepreispauschale nach diesem Gesetz wird 
nicht gewährt, wenn der oder die Berechtigte eine Rente 
im Sinne des § 68 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder Num-
mer 3 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes bezieht. 

(2) Bestehen mehrere Rechtsverhältnisse als Versor-
gungsempfängerin oder Versorgungsempfänger, wird die 
Energiepreispauschale nur einmal gewährt. Dabei geht 
der Anspruch aus dem neueren Versorgungsbezug dem 
Anspruch aus dem früheren Versorgungsbezug vor.

§ 5

Verarbeitung von Daten

Die in §  3 Satz  1 genannten Träger der Versorgungsbe-
züge dürfen die bei ihnen jeweils vorhandenen personen-
bezogenen Daten verarbeiten, soweit dies zur Durchfüh-
rung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufga-
ben erforderlich ist.

§ 6

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.
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Artikel 5
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 
mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

(2) Artikel 4 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(3) Artikel 1 Nummer 4 und 5 tritt am 1. Dezember 2022 
in Kraft.

(4) Artikel 2 und 3 treten am 1. Januar 2023 in Kraft. 

Düsseldorf, den 8. November 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
 Gleichstellung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Dorothee  F e l l e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Oliver  K r i s c h e r

Die Ministerin für Landwirtschaft und 
 Verbraucherschutz

Silke  G o r i ß e n

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Ina  B r a n d e s

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Internationales 

sowie Medien und Chef der Staatskanzlei

Nathanael  L i m i n s k i
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2120
2122

Gesetz 
zur Umsetzung des Gesetzes über die Berufe 

in der medizinischen Technologie in Nordrhein-
Westfalen und zur Anpassung weiterer 

landesrechtlicher Regelungen
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Umsetzung des Gesetzes über die Berufe 

in der medizinischen Technologie in Nordrhein-
Westfalen und zur Anpassung weiterer 

landesrechtlicher Regelungen

Vom 8. November 2022

2120

Artikel 1
Änderung des Landesausführungsgesetzes 

Anästhesietechnische- und Operationstechnische-
Assistenz in Nordrhein-Westfalen

Das Landesausführungsgesetz Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-Assistenz in Nordrhein-West-
falen vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S.  1466) wird 
wie folgt geändert:

1.  In der Überschrift werden die Wörter „Anästhesie-
technische- und Operationstechnische-Assistenz“ 
durch die Wörter „Medizinisch-Technische Gesund-
heitsfachberufe“ und die Angabe „(LAG-ATA-OTA-
NRW)“ durch die Angabe „(LAG-MT-GBerG-NRW)“ 
ersetzt.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Assisten-
ten“ die Wörter „sowie Medizinische Technologinnen 
und Technologen der vier Fachrichtungen der Labo-
ratoriumsanalytik, der Radiologie, der Funktionsdia-
gnostik und der Veterinärmedizin (Medizinische 
Technologinnen und Technologen)“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  

   „(2) Soweit Anästhesietechnische- und Operati-
onstechnische Assistentinnen und Assistenten so-
wie Medizinische Technologinnen und Technologen 
mit Patientinnen und Patienten in Berührung 
kommen,  berücksichtigen sie abhängig vom indi-
viduellen gesundheitlichen Zustand der Patientin 
und des Patienten und der jeweiligen Versorgungs-
situation den sozialen, biographischen, kulturellen 
und religiösen Hintergrund, die sexuelle Orientie-
rung sowie die Lebensphase der Patientin und des 
Patienten und nahestehender Bezugspersonen.“

3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In dem Satzteil vor Nummer  1 werden nach 
dem Wort „Assistenz“ die Wörter „sowie der 
Medizinischen Technologie“ eingefügt.

  bb)  Die Nummern 1 und 2 werden durch die fol-
genden Nummern 1 bis 3 ersetzt: 

   „1.  die näheren Anforderungen an die Geeig-
netheit von

    a)  Einrichtungen nach §  14 Absatz  5 in 
Verbindung mit §  22 Absatz  3 Num-
mer 5 und Absatz 4 Satz 1 des Anästhe-
sietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenten-Gesetzes vom 14.  De-
zember  2019 (BGBl.  I S.  2768) in der 
jeweils geltenden Fassung zur Durch-
führung der praktischen Ausbildung so-
wie

    b)  Krankenhäusern und Einrichtungen 
nach § 19 Absatz 3 des MT-Berufe-Ge-
setzes vom 24.  Februar  2021 (BGBl.  I 
S. 274),

   2.  die Voraussetzungen, unter denen die 
Durchführung der praktischen Ausbildung 
gemäß § 14 Absatz 5 des Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assisten-
ten-Gesetzes und §  19 Absatz  4 des MT-
Berufe-Gesetzes untersagt werden kann,

   3.  das Nähere zu Mindestanforderungen, ins-
besondere zur Zahl, Größe und Ausstat-
tung der für die Ausbildung in der Schule 
erforderlichen Räume und Einrichtungen 
sowie zur Art und Zahl der Lehr- und 
Lernmittel gemäß

    a)  §  22 Absatz  4 in Verbindung mit Ab-
satz 3 Nummer 4 des Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Gesetzes und zu darüberhinaus-
gehenden Anforderungen an Schulen 
gemäß § 22 Absatz 4 in Verbindung mit 
Absatz  1 bis 3 des Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Gesetzes sowie

    b)  §  18 Absatz  2 in Verbindung mit Ab-
satz  3 des MT-Berufe-Gesetzes und zu 
darüberhinausgehenden Anforderungen 
an Schulen gemäß § 18 Absatz 2 in Ver-
bindung mit Absatz  3 des MT-Berufe-
Gesetzes und“.

  cc)  Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.

 b)  Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

   „(2) Das für die Berufe in der Anästhesietechni-
schen- und Operationstechnischen Assistenz sowie 
in der Medizinischen Technologie zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung Regelungen zu erlassen über

  1.  ein verbindliches Rahmencurriculum und einen 
verbindlichen Rahmenausbildungsplan gemäß 
§ 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 
2 der Anästhesietechnische- und Operations-
technische-Assistenten-Ausbildungs- und -Prü-
fungsverordnung vom 4.  November  2020 
(BGBl. I S. 2295) und

  2.  einen verbindlichen Lehrplan als Grundlage 
für die Erstellung der schulinternen Curricula 
der Schulen gemäß §  24 Absatz  5 des MT-Be-
rufe-Gesetzes in Verbindung mit §  1 der MT-
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom 
24. September 2021 (BGBl. I S. 4467).

   (3) Das für die Berufe in der Anästhesietechni-
schen- und Operationstechnischen Assistenz sowie 
in der Medizinischen Technologie zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung Regelungen zu erlassen über

  1.  das Nähere zu Lehrformaten, die selbstgesteu-
ertes Lernen oder virtuelles und elektronisches 
Lernen (E-Learning) gemäß

   a)  § 3 Absatz 3 der Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ausbil-
dungs- und -Prüfungsverordnung und

   b)  § 3 Absatz 3 der MT-Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung 

  beinhalten, und 

  2.  die Verlängerung des Zeitraums auf bis zu drei 
Jahre, in dem die berufspädagogischen Fortbil-
dungen nach 

   a)  § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 der Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-Assistenten-Aus-
bildungs- und -Prüfungsverordnung oder

   b)  §  8 Absatz  1 Satz  2 in Verbindung mit §  8 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 der MT-Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung 

  zu absolvieren sind.“

4.  § 3 Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 und 
3 ersetzt:
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  „(2) Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen- 
und Operationstechnischen Assistenz zuständige Mi-
nisterium berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezem-
ber  2026 über die Auswirkungen der landesrechtli-
chen Umsetzung des Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes und der 
Anästhesietechnische- und Operationstechnische-As-
sistenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung.

  (3) Das für die Berufe in der Medizinischen Technolo-
gie zuständige Ministerium berichtet dem Landtag bis 
zum 31.  Dezember  2027 über die Auswirkungen der 
landesrechtlichen Umsetzung des MT-Berufe-Geset-
zes und der MT-Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung.“

Artikel 2
Verordnung zur Durchführung des Landesausführungs-
gesetzes Medizinisch-Technische Gesundheitsfachberufe 

in Nordrhein-Westfalen 
(Durchführungsverordnung Landesausführungsgesetz 

Medizinisch-Technische Gesundheitsfachberufe – DVO-
MT-GBerG-NRW)

Auf Grund des § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, Absatz 2 
und 3 des Landesausführungsgesetzes Medizinisch-
Technische Gesundheitsfachberufe in Nordrhein-Westfa-
len vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1466), von de-
nen Absatz 1 Nummer 1 bis 3 durch Artikel 1 Nummer 3 
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa geändert und Doppel-
buchstabe bb des Gesetzes vom 8. November 2022 (GV. 
NRW. S. 975) neu gefasst und Absatz 2 und 3 durch Arti-
kel  1 Nummer  3 Buchstabe b des Gesetzes vom 8, No-
vember 2022 (GV. NRW. S. 975) neu gefasst worden ist, 
wird verordnet:

§ 1

Geeignetheit von Krankenhäusern zur Durchführung der 
praktischen Ausbildung

(1) Krankenhäuser sind gemäß § 14 Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 5 Satz 1 des Anästhesie-technische- und Operati-
onstechnische-Assistenten-Gesetzes vom 14.  Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2768) in der jeweils geltenden Fas-
sung als Einrichtung der praktischen Ausbildung zur 

1.  Anästhesietechnischen Assistentin oder zum Anästhe-
sietechnischen Assistenten geeignet, wenn sie Kompe-
tenzen gemäß § 4 der Anästhesietechnische- und Ope-
rationstechnische-Assistenten-Ausbildungs- und 
-Prüfungsverordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I 
S.  2295) vermitteln, die zur Erreichung der Ausbil-
dungsziele gemäß den §§ 7 bis 9 des Anästhesietech-
nische- und Operationstechnische-Assistenten-Geset-
zes erforderlich sind, und 

2.  Operationstechnischen Assistentin oder zum Operati-
onstechnischen Assistenten geeignet, wenn sie Kom-
petenzen gemäß §  4 der Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Ausbildungs-und 
-Prüfungsverordnung vermitteln, die zur Erreichung 
der Ausbildungsziele gemäß den §§  7, 8 und 10 des 
Anästhesietechnische- und Operationstechnische-As-
sistenten-Gesetzes erforderlich sind.

(2) Krankenhäuser sind gemäß §  19 Absatz  1 Satz  1 
Nummer  1 in Verbindung mit Absatz  3 des MT-Berufe-
Gesetzes vom 24. Februar 2021 (BGBl. I S. 274) als Ein-
richtung der praktischen Ausbildung in der Ausbildung 
zur

1.  Medizinischen Technologin für Laboratoriumsanaly-
tik oder zum Medizinischen Technologen für Labora-
toriumsanalytik geeignet, wenn sie Kompetenzen ge-
mäß § 4 Absatz 1 der MT-Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4467) 
vermitteln, die zur Erreichung der Ausbildungsziele 
gemäß den §§ 8 und 9 des MT-Berufe-Gesetzes erfor-
derlich sind,

2.  Medizinischen Technologin für Radiologie oder zum 
Medizinischen Technologen für Radiologie geeignet, 
wenn sie Kompetenzen gemäß §  4 Absatz  1 der MT-
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vermitteln, die 
zur Erreichung der Ausbildungsziele gemäß den §§ 8 
und 10 des MT-Berufe-Gesetzes erforderlich sind,

3.  Medizinischen Technologin für Funktionsdiagnostik 
oder zum Medizinischen Technologen für Funktions-
diagnostik geeignet, wenn sie Kompetenzen gemäß § 4 
Absatz  1 der MT-Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung vermitteln, die zur Erreichung der Ausbildungs-
ziele gemäß den §§ 8 und 11 des MT-Berufe-Gesetzes 
erforderlich sind, und

4.  Medizinischen Technologin für Veterinärmedizin oder 
zum Medizinischen Technologen für Veterinärmedizin 
geeignet, wenn sie Kompetenzen gemäß § 4 Absatz 1 
der MT-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ver-
mitteln, die zur Erreichung der Ausbildungsziele ge-
mäß den §§  8 und 12 des MT-Berufe-Gesetzes erfor-
derlich sind.

§ 2
Geeignetheit von ambulanten Einrichtungen 

zur Durchführung der praktischen Ausbildung

(1) Ambulante Einrichtungen können gemäß §  14 Ab-
satz 2 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 des Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes 
als Einrichtung der praktischen Ausbildung in der Aus-
bildung zur

1.  Anästhesietechnischen Assistentin oder zum Anästhe-
sietechnischen Assistenten auf Antrag der Schule 
durch die zuständige Bezirksregierung als geeignet 
anerkannt werden, wenn sie Kompetenzen gemäß § 4 
der Anästhesietechnische- und Operationstechnische-
Assistenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung 
vermitteln, die zur Erreichung der Ausbildungsziele 
gemäß den §§  7 bis 9 des Anästhesietechnische- und 
Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes erforder-
lich sind, und

2.  Operationstechnischen Assistentin oder zum Operati-
onstechnischen Assistenten auf Antrag der Schule 
durch die zuständige Bezirksregierung als geeignet 
anerkannt werden, wenn sie Kompetenzen gemäß § 4 
der Anästhesietechnische- und Operationstechnische-
Assistenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung 
vermitteln, die zur Erreichung der Ausbildungsziele 
gemäß den §§  7, 8 und 10 des Anästhesietechnische- 
und Operationstechnische-Assistenten-Gesetzes er-
forderlich sind. 

In Betracht kommen insbesondere medizinische Versor-
gungszentren, sofern sie die in Satz 1 genannten Voraus-
setzungen erfüllen.

(2) Ambulante Einrichtungen sind gemäß § 19 Absatz 1 
Satz  1 Nummer  2 in Verbindung mit Absatz  3 des MT-
Berufe-Gesetzes als Einrichtung der praktischen Ausbil-
dung in der Ausbildung zur

1.  Medizinischen Technologin für Laboratoriumsanaly-
tik oder zum Medizinischen Technologen für Labora-
toriumsanalytik geeignet, wenn sie auf Antrag der 
Schule durch die zuständige Bezirksregierung als ge-
eignet anerkannt sind oder staatlich genehmigt wer-
den und sie Kompetenzen gemäß § 4 Absatz 1 der MT-
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vermitteln, die 
zur Erreichung der Ausbildungsziele gemäß den §§ 8 
und 9 des MT-Berufe-Gesetzes erforderlich sind,

2.  Medizinischen Technologin für Radiologie oder zum 
Medizinischen Technologen für Radiologie geeignet, 
wenn sie auf Antrag der Schule durch die zuständige 
Bezirksregierung als geeignet anerkannt sind oder 
staatlich genehmigt werden und sie Kompetenzen ge-
mäß § 4 Absatz 1 der MT-Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung vermitteln, die zur Erreichung der Ausbil-
dungsziele gemäß den §§ 8 und 10 des MT-Berufe-Ge-
setzes erforderlich sind,

3.  Medizinischen Technologin für Funktionsdiagnostik 
oder zum Medizinischen Technologen für Funktions-
diagnostik geeignet, wenn sie auf Antrag der Schule 
durch die zuständige Bezirksregierung als geeignet 
anerkannt sind oder staatlich genehmigt werden und 
sie Kompetenzen gemäß § 4 Absatz 1 der MT-Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung vermitteln, die zur 
Erreichung der Ausbildungsziele gemäß den §§ 8 und 
11 des MT-Berufe-Gesetzes erforderlich sind, sowie

4.  Medizinischen Technologin für Veterinärmedizin oder 
zum Medizinischen Technologen für Veterinärmedizin 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 41 vom 21. November 2022 977

geeignet, wenn sie auf Antrag der Schule durch die 
zuständige Bezirksregierung als geeignet anerkannt 
sind oder staatlich genehmigt werden und sie Kompe-
tenzen gemäß § 4 Absatz 1 der MT-Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung vermitteln, die zur Erreichung 
der Ausbildungsziele gemäß den §§ 8 und 12 des MT-
Berufe-Gesetzes erforderlich sind. 

In Betracht kommen insbesondere medizinische Versor-
gungszentren, medizinische Labore und radiologische 
Praxen, sofern sie die in Satz 1 genannten Voraussetzun-
gen erfüllen.

(3) In der Ausbildung zur Medizinischen Technologin für 
Veterinärmedizin oder zum Medizinischen Technologen 
für Veterinärmedizin gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 in Ver-
bindung mit Absatz 3 des MT-Berufe-Gesetzes sind Ein-
richtungen als Einrichtung der praktischen Ausbildung 
geeignet, wenn sie durch die zuständige Bezirksregie-
rung als geeignet anerkannt sind oder staatlich geneh-
migt werden und sie Kompetenzen gemäß §  4 Absatz  1 
der MT-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vermit-
teln, die zur Erreichung der Ausbildungsziele gemäß den 
§§ 8 und 12 des MT-Berufe-Gesetzes erforderlich sind. In 
der veterinärmedizinischen Technologie kommen insbe-
sondere Tierarztpraxen und Tierkliniken in Betracht. 

§ 3
Geeignetheit von sonstigen Einrichtungen zur 

Durchführung der praktischen Ausbildung

Die zuständige Bezirksregierung kann im Einzelfall die 
Durchführung der praktischen Ausbildung auch in Tei-
len an weiteren geeigneten Einrichtungen genehmigen. 
Dies gilt insbesondere, soweit Teile der praktischen Aus-
bildung im Rahmen von Ausbildungsaustauschprogram-
men stattfi nden.

§ 4
Verhältnis von Fachkräften zu Auszubildenden 

in Krankenhäusern und Einrichtungen

Die praktische Ausbildung darf nur in Krankenhäusern 
und Einrichtungen durchgeführt werden, die sicherstel-
len, dass während der praktischen Ausbildung in dem je-
weiligen Beruf die Zahl der Auszubildenden in einem 
angemessenen Verhältnis zur Zahl der jeweiligen Fach-
kräfte steht. Ab dem 1. Juli 2026 liegt ein angemessenes 
Verhältnis regelmäßig dann vor, wenn das Verhältnis 
zwischen Auszubildenden und vollzeittätigen Fachkräf-
ten mit einschlägigem Berufsabschluss 1 zu 2 beträgt. 
Dieses Verhältnis muss während der gesamten prakti-
schen Ausbildung gewährleistet sein. Abweichungen von 
diesem Verhältnis sind in Einzelfällen zulässig. Sie müs-
sen begründet werden und dürfen den Erfolg der prakti-
schen Ausbildung nicht gefährden.

§ 5
Mindestanforderungen an das verbindliche Rahmen-

curriculum und den verbindlichen Rahmenausbildungs-
plan, Lehrformate

(1) Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen- 
und Operationstechnischen Assistenz zuständige Minis-
terium erlässt ein verbindliches Rahmencurriculum ge-
mäß § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 
der Anästhesietechnische- und Opera tionstechnische-
Assistenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung, das 
insbesondere die folgenden Vorgaben enthält:

1.  Vorgaben zum modularisierten und kompetenzorien-
tierten Aufbau des Curriculums, 

2.  Vorgaben zur Ausweisung gemeinsamer Anteile der 
Ausbildung von Anästhesietechnischen Assistentin-
nen und Anästhesietechnischen Assistenten und Ope-
rationstechnischen Assistentinnen und Operations-
technischen Assistenten sowie Vorgaben zur Auswei-
sung spezifi scher Anteile der Ausbildung von 
Anästhesietechnischen Assistentinnen und Anästhe-
sietechnischen Assistenten und Operationstechni-
schen Assistentinnen und Operationstechnischen As-
sistenten sowie

3.  Vorgaben für die Lehrformate des selbstgesteuerten 
Lernens und des virtuellen und elektronischen Ler-
nens (E-Learning) nach § 3 Absatz 3 der Anästhesie-

technische- und Operationstechnische-Assistenten-
Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung; diese Lehr-
formate dürfen nicht mehr als 25 Prozent des 
Gesamtstundenanteils nach § 3 Absatz 1 der Anästhe-
sietechnische- und Operationstechnische-Assistenten-
Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung betragen.

(2) Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen- 
und Operationstechnischen Assistenz zuständige Minis-
terium erlässt einen verbindlichen Rahmenausbildungs-
plan gemäß § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 
und 2 der Anästhesietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverord-
nung.

(3) Das für die Berufe in der Medizinischen Technologie 
zuständige Ministerium kann einen verbindlichen Lehr-
plan als Grundlage für die Erstellung der schulinternen 
Curricula der Schulen gemäß § 24 Absatz 5 des MT-Be-
rufe-Gesetzes in Verbindung mit §  1 der MT-Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung erlassen, der insbeson-
dere die folgenden Vorgaben enthält:

1.  Vorgaben zum modularisierten und kompetenzorien-
tierten Aufbau des Curriculums, 

2.  Vorgaben zur Ausweisung gemeinsamer Anteile der 
Ausbildung von Medizinischen Technologinnen für 
Laboratoriumsanalytik und Medizinischen Technolo-
gen für Laboratoriumsanalytik, Medizinischen Tech-
nologinnen für Radiologie und Medizinischen Techno-
logen für Radiologie, Medizinischen Technologinnen 
für Funktionsdiagnostik und Medizinischen Technolo-
gen für Funktionsdiagnostik, Medizinischen Technolo-
ginnen für Veterinärmedizin und Medizinischen Tech-
nologen für Veterinärmedizin sowie Vorgaben zur Aus-
weisung spezifi scher Anteile der Ausbildung von 
Medizinischen Technologinnen für Funktionsdiagnos-
tik und Medizinischen Technologen für Funktionsdia-
gnostik, Medizinischen Technologinnen für Radiologie 
und Medizinischen Technologen für Radiologie, Medi-
zinischen Technologinnen für Funktionsdiagnostik 
und Medizinischen Technologen für Funktionsdiag-
nostik, Medizinischen Technologinnen für Veterinär-
medizin und Medizinischen Technologen für Veteri-
närmedizin sowie

3.  Vorgaben für die Lehrformate des selbstgesteuerten 
Lernens und des E-Learnings nach §  3 Absatz  3 der 
MT-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung; diese 
Lehrformate dürfen nicht mehr als 25 Prozent des 
festgelegten Gesamtstundenanteils nach § 3 Absatz 2 
der MT-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung in Ver-
bindung mit §  13 Absatz  4 des MT-Berufe-Gesetzes 
und gemäß der Anlage 5 zu § 3 Absatz 2 der MT-Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung betragen.

§ 6
Verlängerung des Zeitraums der berufspädagogischen 

Fortbildungen

(1) Abweichend von § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 der 
Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung wird der 
Zeitraum, in dem die berufspädagogischen Fortbildun-
gen zu absolvieren sind, gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2 der 
Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assis-
tenten-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung auf bis 
zu drei Jahre verlängert. Der Stundenumfang ist ent-
sprechend zu erhöhen.

(2) Abweichend von § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 der 
MT-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung wird der 
Zeitraum, in dem die berufspädagogischen Fortbildun-
gen zu absolvieren sind, gemäß § 8 Absatz 1 Satz 2 der 
MT-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung auf bis zu 
drei Jahre verlängert. Der Stundenumfang ist entspre-
chend zu erhöhen.

§ 7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Berichtspfl ichten

(1) Diese Verordnung tritt am 2.  Januar  2023 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Durchführungsverordnung Anäs-
thesietechnische- und Operationstechnische-Assisten-
ten-Gesetz vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S.  1466) 
außer Kraft.
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(2) Das für die Berufe in der Anästhesietechnischen- 
und Operationstechnischen Assistenz zuständige Minis-
terium berichtet der Landesregierung bis zum 31.  De-
zember  2026 über die Auswirkungen dieser Verordnung 
bezüglich der Berufe in der Anästhesietechnischen- und 
Operationstechnischen Assistenz.

(3) Das für die Berufe in der Medizinischen Technologie 
zuständige Ministerium berichtet der Landesregierung 
bis zum 31. Dezember 2027 über die Auswirkungen die-
ser Verordnung bezüglich der Berufe in der Medizini-
schen Technologie.

Artikel 3
Änderung des Gesundheitsfachberufegesetzes NRW

Das Gesundheitsfachberufegesetz NRW vom 18. Dezem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 930), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 160) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1a wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Wortlaut wird folgender Absatz  1 vorange-
stellt:

   „(1) Die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeich-
nung nach den bundes- und landesrechtlichen 
Aus- und Weiterbildungsregelungen wird erteilt, 
wenn die antragstellende Person die Voraussetzun-
gen nach den Berufsgesetzen erfüllt und über die 
für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderli-
chen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. 
Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
das Nähere zum Nachweis der Zuverlässigkeit, der 
gesundheitlichen Eignung und zur Prüfung der 
Sprachkenntnisse zu bestimmen.“

 b)  Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2.

2.  § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach den Wörtern „Podologinnen und Podologen“ 
wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.

 b)  Nach den Wörtern „Anästhesietechnische Assis-
tentinnen und Anästhesietechnische Assistenten“ 
wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.

 c)  Der Punkt am Ende wird durch einen Umbruch 
und die Wörter 

  „–  Medizinische Technologinnen für Laboratori-
umsanalytik und Medizinische Technologen 
für Laboratoriumsanalytik,

  –  Medizinische Technologinnen für Radiologie 
und Medizinische Technologen für Radiologie,

  –  Medizinische Technologinnen für Funktionsdi-
agnostik und Medizinische Technologen für 
Funktionsdiagnostik sowie

  –  Medizinische Technologinnen für Veterinärme-
dizin und Medizinische Technologen für Vete-
rinärmedizin.“

   ersetzt.

3.  Dem § 8 werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:

  „(4) Die nach § 5 Absatz 2 und § 6 Absatz 3 der Zu-
ständigkeitsverordnung Heilberufe für die Erteilung 
und den Widerruf der Berufserlaubnis zuständige Be-
hörde ist berechtigt, von der Behörde, welche die Be-
rufszulassung nach den in § 5 Absatz 1 und § 6 Ab-
satz  2 der Zuständigkeitsverordnung Heilberufe ge-
nannten Gesetzen und Verordnungen erteilt hat, 
Informationen darüber anzufordern, dass keine be-
rufsbezogenen disziplinarischen oder strafrechtlichen 
Sanktionen vorliegen.

  (5) Die nach §  5 Absatz  2 und §  6 Absatz  3 der Zu-
ständigkeitsverordnung Heilberufe für die Erteilung 
und den Widerruf der Berufserlaubnis zuständige Be-
hörde ist berechtigt, der Behörde, welche die Berufs-
zulassung nach den in § 5 Absatz 1 und § 6 Absatz 2 
der Zuständigkeitsverordnung Heilberufe genannten 
Gesetzen und Verordnungen erteilt hat, Informationen 
über das Vorliegen von berufsbezogenen disziplinari-
schen oder strafrechtlichen Sanktionen mitzuteilen.“
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Artikel 4
Änderung der Zuständigkeitsverordnung Heilberufe

Auf Grund des § 5 Absatz 2 und 3 Satz 1 des Landesor-
ganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 
von denen Absatz 2 durch § 97 Nummer 1 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 1976 (GV. NRW. S.438) neu gefasst 
und Absatz 3 Satz 1 zuletzt durch Artikel 10 Nummer 3 
des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert 
worden sind, wird verordnet:

Die Zuständigkeitsverordnung Heilberufe vom 20. Mai 
2008 (GV. NRW. S.  458), die zuletzt durch Verordnung 
vom 25. März  2022 (GV. NRW. S.  425) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer  13 wird das Komma am Ende 
durch die Wörter „in der bis zum 31.  Dezem-
ber 2022 geltenden Fassung nach Maßgabe des 
§  73 des MT-Berufe-Gesetzes vom 24.  Feb-
ruar 2021 (BGBl. I S. 274),“ ersetzt.

  bb)  In Nummer  14 wird das Komma am Ende 
durch die Wörter „in der bis zum 31.  Dezem-
ber 2022 geltenden Fassung nach Maßgabe des 
§ 100 der MT-Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung vom 24.  September  2021 (BGBl.  I 
S. 4467),“ ersetzt.

  cc)  In Nummer 30 werden die Wörter „Berufsord-
nung für Hebammen und Entbindungspfl eger 
vom 12. Februar 2015 (GV. NRW. S.  230)“ 
durch die Wörter „Berufsordnung für Hebam-
men vom 6. Juni 2017 (GV. NRW. S.  616)“ er-
setzt.

  dd)  In dem Satzteil nach Nummer  30 wird der 
Punkt am Ende durch die Wörter 

    „, soweit in den voranstehenden Nummern 
nichts anderes bestimmt ist.“ ersetzt.

  ee)  Die Nummern 13 und 14 werden aufgehoben.

 b)  Nach Absatz  2 Satz  3 wird folgender Satz  einge-
fügt:

   „In diesen Fällen informiert die zuständige Be-
hörde die Behörde, welche die Berufserlaubnis 
nach den in Absatz 1 genannten Gesetzen und Ver-
ordnungen erteilt hat, über den Widerruf der Be-
rufserlaubnis.“

2.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer  13 wird nach der Angabe 
„S.  2768)“ das Wort „und“ durch ein Komma 
ersetzt.

  bb)  In Nummer 14 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt.

  cc)  Nach Nummer 14 werden die folgenden Num-
mern 15 und 16 eingefügt:

   „15.  MT-Berufe-Gesetz und

    16.  MT-Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung“.

 b)  Nach Absatz  3 Satz  3 wird folgender Satz  einge-
fügt:

   „In diesen Fällen informiert die zuständige Be-
hörde die Behörde, welche die Berufserlaubnis 
nach den in Absatz 2 genannten Gesetzen und Ver-
ordnungen erteilt hat, über den Widerruf der Be-
rufserlaubnis.“
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Artikel 5
Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Gesund-

heitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. November 1997 
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(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 160) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  Im Inhaltsverzeichnis wird in der Angabe zu § 18 die 
Angabe „Erfassung und“ gestrichen.

2.  In § 6 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 18 Abs. 4, 
§  20 Abs.  1“ durch die Wörter „18 und 20 Absatz  1“ 
ersetzt.

3.  § 18 wird wie folgt gefasst:

  „§ 18

  Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens

  Die untere Gesundheitsbehörde überwacht die Be-
rechtigung zur Ausübung eines Gesundheitsfach-
berufs und zur Führung von Berufsbezeichnungen, 
 soweit nicht andere Stellen zuständig sind. Die Mel-
deverpfl ichtung richtet sich nach dem Gesundheits-
fachberufegesetz NRW vom 18. Dezember 2014 (GV. 
NRW. S. 930) in der jeweils geltenden Fassung.“

Artikel 6
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt am 2. Januar 2023 in Kraft. 

(3) Die Artikel 3 bis 5 treten vorbehaltlich des Absatzes 
4 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(4) Artikel  4 Nummer  1 Buchstabe a Dop pelbuchstabe 
ee tritt am 31. Dezember 2026 in Kraft.

Düsseldorf, den 8. November 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
 Gleichstellung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Oliver  K r i s c h e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Ina  B r a n d e s

– GV. NRW. 2022 S. 975
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Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags zum 

Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2022 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2022 – NHHG 2022) 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags zum 

Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2022 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2022 – NHHG 2022) 

Vom 8. November 2022

Artikel 1

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des 
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 
(Haushaltsgesetz 2022) vom 17. Dezember 2021 (GV. 
NRW. S. 1477) wird wie folgt geändert:

1.  In §  1 wird die Angabe „87 525 248 100 Euro“ durch 
die Angabe „88 422 539 500 Euro“ ersetzt.

2.  § 6 Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

  „(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

  Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung 
von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten 
Menschen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – vom 23. 
Dezember 2016 (BGBl.  I S.  3234), das zuletzt durch 
Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 
(BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, zu verwenden. 
Soweit die Einstellungsverpfl ichtung bis zum Ende 
des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zu-
stimmung des Ministeriums der Finanzen in diesem 
Umfang Planstellen und Stellen in den im Geschäfts-
bereich des Ministeriums des Innern zu etatisierenden 
Stellenpool umgesetzt und gegebenenfalls umgewan-
delt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen sich wie 
folgt auf die Ressorts auf:

  Staatskanzlei: 1

  Ministerium des Innern: 40

  Ministerium der Justiz: 20

  Ministerium für Schule und Bildung: 80

  Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1

  Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstel-
lung, Flucht und Integration: 1

  Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digi-
talisierung: 1

  Ministerium für Umwelt, Naturschutz- und Verkehr: 4

  Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1

  Ministerium der Finanzen: 19

  Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie: 1

  Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz: 2.“

3.  § 6a Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Stellenverteilung

  Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden 
Planstellen sind 30 Planstellen für die Übernahme 
von Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu ver-
wenden, die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen:

  Staatskanzlei: 1

  Ministerium des Innern: 8

  Ministerium der Justiz: 4

  Ministerium für Schule und Bildung: 5

  Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1

  Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstel-
lung, Flucht und Integration: 1

  Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digi-
talisierung: 1

  Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr:1

  Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1

  Ministerium der Finanzen: 5
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  Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie: 1

  Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz: 1.“

4.  Der bisherige § 8a wird wie folgt gefasst:

 „§ 8a

  Umsetzung von Vorhaben mit zweckgebundenen 
 Mitteln des Bundes

  Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags, in die Leistung von zusätzlichen Ausga-
ben mit Mitteln des Bundes oder anderer Länder ein-
zuwilligen, wenn und soweit hierfür unmittelbar oder 
mittelbar zusätzliche Finanzmittel des Bundes oder 
anderer Länder zweckgebunden zur Verfügung ge-
stellt werden. Das Ministerium der Finanzen wird 
 ermächtigt, die für die Vereinnahmung und Veraus-
gabung erforderlichen Haushaltsstrukturen (Haus-
haltstitel, Haushaltsvermerke und Verpfl ichtungser-
mächtigungen), sofern diese noch nicht vorhanden 
sind, einzurichten.“

5.  In § 21 Absatz 5 werden die Wörter „Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz“ durch die Wörter „Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr“ ersetzt.

6.  In § 21 Absatz 6 werden die Wörter „Ministerium für 
„Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz“ durch die Wörter „Ministerium für „Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr“ sowie das Wort „Finanzmi-
nisterium“ durch die Wörter „Ministerium der Finan-
zen“ ersetzt.

7.  In § 21 wird ein neuer Absatz 7 mit folgendem Wort-
laut eingefügt:

  „(7) Haftungsübernahmeerklärung für Mitglieder des 
Aufsichtsrats der Portigon AG

  Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im 
Interesse der Sicherstellung eines qualifi zierten und 
voll funktionsfähigen Aufsichtsrats der Portigon AG, 
zugunsten der aktuellen und zukünftigen Mitglieder 
des Aufsichtsrats der Portigon AG die Haftungsüber-
nahme, zum Beispiel im Wege einer Ersatzpfl icht, bis 
zu einer Höhe von insgesamt 150 Mio. Euro für solche 
Schäden zu erklären, die den Aufsichtsratsmitglie-
dern der Portigon AG entstehen, weil sie hinsichtlich 
der Wahrnehmung ihrer Pfl ichten als Aufsichtsrats-
mitglied im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von 
Dividendenarbitragegeschäften der ehemaligen 
WestLB oder der Bewältigung ihrer Folgen haftbar 
gemacht werden.“

8.  In §  23 Satz  1 werden die Wörter „Das Ministerium 
für Verkehr“ durch die Wörter „Das für Verkehr zu-
ständige Ministerium“ ersetzt.

9.  Dem § 20 wird folgender Absatz 7 angefügt:

  „(7) Umschuldung und Ablösung von Kassenverstär-
kungskrediten der nordrhein-westfälischen Universi-
tätskliniken

  Das für Wissenschaft zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen eine globale, einmalig nutzbare Haftungs-
freistellung gegenüber der NRW.BANK für die aus ei-
nem NRW.BANK-Programm gewährten Kredite zur 
Umschuldung und Ablösung von Kassenverstär-
kungskrediten der nordrhein-westfälischen Universi-
tätskliniken bis zu einer Höhe von 2,5 Milliarden 
Euro zu übernehmen.“

10.  In §  20 wird ein neuer Absatz  2 mit folgendem 
Wortlaut eingefügt: 

  „(2) Absicherung der Energieversorgung

  Das für Kommunales zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen eine globale, einmalig nutzbare Haftungs-
freistellung gegenüber der NRW.BANK für die aus ei-
nem NRW.BANK-Programm zu gewährenden Liqui-
ditätsverstärkungen an Kommunen zur Absicherung 
von Energieversorgern, an denen diese selbst oder ge-
meinsam mit anderen Kommunen mittelbar oder un-

mittelbar mehrheitlich beteiligt sind, bis zu einer 
Höhe von 5 000 000 000 Euro zu übernehmen.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 8. November 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstel-
lung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Dorothee  F e l l e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digi-
talisierung 

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Oliver  K r i s c h e r

Die Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz

Silke  G o r i ß e n

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Ina  B r a n d e s

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Internationales sowie Medien und Chef 

der Staatskanzlei

Nathanael  L i m i n s k i
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– GV. NRW. 2022 S. 979
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75

Berichtigung der Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur Umsetzung des Gebäude-

energiegesetzes

Vom 7. November 2022

Artikel  1 der Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zur Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes vom 21. Sep-
tember 2022 (GV. NRW. S. 959) wird wie folgt berichtigt:

In Nummer  4 Buchstabe a wird das Wort „zuletzt“ ge-
strichen.

Düsseldorf, den 7. November 2022

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Diane  J ä g e r s 

– GV. NRW. 2022 S. 985
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